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EVANGELISCHE KIRCHE IN OSTERRE(C1i 

EVANGELISCHER 
OBERKIRCHENRAT A. u. H.B. 

A-1180WIEN 

SEVERIN- SCHREIBER-GASSE 3 

TELEFON: 0222/4715 23 � 

TELEFAX: 0222/4715 23 -20 

Achtung neue Telefonnummer 
479 15 23 (24, 25, Serie) 

Zahl:Stg 1; 931/94 

Prä.sidium 
des Nationalrates 

Dr.Karl-Renner-Ring 3 
101 7 �Hen 

Wien, 2 1 • 3 • 1 9 9 4 

Betr,-Stellungnahme zum Entwurf einer VAG-Novelle 1994 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Der Evangelische Oberkirchenrat 

Anlage 25-fach die Stellungnahme zum Entwurf einer VAG-Novelle 

1994 mit der Bitte um weitere Veranlassung vorzulegen und �u 

übersenden. 

Mit dem Ausd�uck der vorzüglichsten Hochachtung 

Evangelische Kirche in Österreich 

Evangelischer Oberkirchenrat A.u.H.B. 

X/'Lz �� 
RA Dr.Emmerich �ritz 

�r� 
Univ.Prof.Dr.Johannes Dantine 

(Kicchenkanzler) (Oberkirchenrat) 

Beilagen 

\>Jie ol')en erwähnt 

Konto: CA-BV, Kto.Nr. 41-18659 
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EVANGELISCHER 
OBERKIRCHENRAT A. u. H.B. 

A-1180WIEN 

SEVERIN-SCHREIBER-GASSE 3 

TElEFON: 0222/4715 23ß 

TELEFAX: 0222/4715 23 -20 

Zahl:S ta 1· ., I 931/94 

EVANGELISCHE KIRCHE IN OSTERREICH 

Achtung neue Telefonnummer 
479 15 23 (24, 25, Serie) 

Bundesministerium 
für Finanzen 

Johannesgasse 14 
1015 Hien 

Wien, 2 1 • 3 • 1 9 9 <1 

�k.�ntwurf einer VAG-Novelle 1994; 

GZ.: 9 000 1 00/3-V/1_�L.9�J_�achbearb��.!_er_: __ �1R D�ar� 

Das Bu nd e s minis te r i u m  file Finanzen hat den Entwllrf einer Novelle 

zum Versicherungsaufsichtsgesetz und zum Rechnungslegungsgesetz 

zur Begutachtung ausgesandt und dabei auch dem Evangelischen 

Oberkirchenrat übersandt. 

Ohne auf einzelne Überlegungen des Entwurfes sonst eingehen zu 

wollen, sei die Stellungnahme der Evangelischen Kirche auf die 

rechtliche und wirtschaftliche Bedenklichkeit jener Bestimmung 

beschränkt, in der der Eundesgesetzgeber für den Fall des 

Inkrafttretens gemäß Entwurf vorsieht, daß der Personalaufwand 

des Bundes für die Versicherungsaufsicht der beaufsichtigten 

Versicherungswirtschaft zugedacht wird. Ein solcher Vorgang 

erscheint uns rechtspolitisch und rechtlich Uberaus beden�lich. 

Ohne Zweifel hat der Staat im Rahmen seiner Verwaltung hoheitlich 

die Versicherungen einzeln und insgesamt zu überwachen und als 

Versicherungsaufsichtsbeh�rde tätig zu sein. Ohne Zweifel kommt 

den Versicherungen gesamtwirtschaftlich durch deren Dec!cungs-

st�cke, Deckungsrücklcgu�0en, etc. besondere Bedeutung zu, wes-

halb es unv2czichtba� ist, daß die Versicherungsaufsicht durch 
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Organe der Republik Österreich vollzogen wird, die entsprechend 

fachlich ausgebildet sind. Die Ausübung staatlicher VerwaltungG­

und AUfsichtspflichten durch den Staat muß jedoch, da darauf das 

Verursacherprinzip des AVG auf keinen Fall anwendbar ist, vorn 

Staat getragen werden, soll eine derartige Aufsicht auch funk­

tionieren und der Grundsatz: "Ives' Brot man ißt, des' Lied man 

singt", nicht gelten. Der Bundesgeset z gebe r sollte daher im 

gegenständlichen Fall nicht den Versuch unternehmen, durch Uber-

wälzung des betref f e nd en Toils des Personal aufwandes den wesent-

lichen Te il des Sinnes der Versicherungsaufsicht in Frage zu 

stellen. Besonders 9roblem�tisch erscheint, daß die in § 1 17 (1) 

vorgesehene Personal- und Sachaufwanderstattun0spflic�t nicht 

durch die Versicherungswi�tschaf t insgesamt als gesonderter 

Träger und Zahl ungsp f l i ch tiger überwälzt wird, sondern durch 

"die inländischen Versicherungsunternehmen nach t1aßgabc der­

Prämien, die diese aufgrund ihrer Versicherungskonzession haben " , 

d.h., die Bemessungsgrundlage für das einzelne Versicherungs­

unternehmen ist dessen Umsatz. Ausländische Versicherungen mit 

Zweigniederlassungen in Österreich dieser "Gebühr" zu unte:::-­

werfen, wenn inländische Versicherungen in dem Vertragsstaat 

ebenfalls mit einer solchen "Gebühr" belastet werden, d.h., bei 

Gegenseitigkeit, wenn auch der ausländische Staat die Kosten der 

Ausübung der Versicherungsaufsicht auf die Versicherungsunter ­

nehmen (einzelne oder alle l Uberwälzt, ist ebenfalls proble­

matisch , da dadurch eine Wettbewerbsverzerrung eintritt und 

eintreten m uß. Während es unver z ichtbar erscheint, daß jedes 

ausländische Versic�erungsunternehmen, das im Inland Vertrags­
versicherungen über eine Zweigniederlassung oder im Dienst-

leistungsverkehr hetreibt, genauso Uberwacht wird wie eine 

h�in0iqe Gebühr" entv,'ec1er <;:)V.L nicht eingel10hen \.'o((lon o(}e::- .'11.1:': 

jeden Fall auch vom auslindischen Versicherer im Inland3'Jesch��t. 

unabh�ngi0 davon, ob auch E�R-Staaten rechtliche Vorschriften cr-

lassen odor eelassen haben, die eine Refinanzj.orung des Veroins­

Uberwachungsaufwandes vorsehen. 

Die Bestimmung der §§ 113a ff betref fend Verst�ndigung von "zu­

ständigen Beh�rden der anderen Vertr agssta aten" erscheint aus der 
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Sicht dos Datenschutzqesetzes bedenklich bzw. w�re es notwen�ig 

kl arz ustellen , dnß die B e stim mung des Datenschutzgesetzes nlcht-

lichen Bereich zuzuocdnen �ishec wertet. Die Veriossun0sbe-

stimmung des 5 118a (5) erkennt die verCassungsr0chtLich� �0-

denklichkeit und VCl-�ucht daher, in die Verfassungsbestim�vn' 

auszuweichen, was eben�al].s rechtlich Uberaus b0den�lich cr-

scheint. 

Die �ste c re ich i s c h e Versicherungsaufsichtsbeh�cde sollte sich 

daher insgesamt darauf besch r änken , inlnndische und ausländiscllC 

Versi checunqen in Österre ich zu Uberwachen, und sollten �ster­

reichische Vers i cherungen Auslandsgeschäfte täti gen, gegebenen­

falls im Rahmen der Rechtshi lfe d i e  ausländischen Versi cherungs­

aufs i chtsbeh�rden ersuchen, soweit n i cht im Inland d i e  Uber­

?rUfung der inItindischen Versicherung Uber deren Auslandsge­

schäfte ohnedi es m�gli�h ist, die Uberwachung zu Ubernehmen, was 

d i e  ausländi schen Versicherungsaufs ichtsbeh�rden ohnedi es tun 

werden, da es s i ch auch die anderen EWR-Staaten nicht lei sten 

werden, daß dort �sterre i chische Vers i cherungsunternehmen ohne 

Vers i cherungsaufsicht t�tig werden. 

Horaus die ÜberleCJunq resultiert, daß deshalb, �"eil auch aus­

ländische Versicherer mit Niederlassungen in Ö sterreich am 

l?r�1mi.?naufi((>r.1rnens b::�,,,. P c;:-�mi enmarktcs steH ti:indet, der fUn [: 

�ustitzliche Dienstposten (refinanziert) erfordert, ist durc� 

nichts beg r U nd et . Insgesamt darf soh i n  das Begehren erhoben 

werden, den Entwurf dahingehend zu ändern, daß e i ne Uberwtilzung 

der Kosten der staatlichen Versicherungsaufsicht auch wirtschaft­

lich auf die Beaufs i chtigten unterbleibt. 

Evangelische Kirche i n  Österreich 

Evangel ischer Oberkirchenrat A.u.H.B. 

x.? ,,� 
RA Dr. Emmer i ch Fritz 

;: � ---0I 
�Pro�Dr.�nnes Dantine 

(K i rchenkclnzler) (Oberkirchenrat) 
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Co: - 25-f0ch an �as Pr�sidium des Nation�lrat2s 

- Bundes�inisterium fUr Unterricht und Kunst 

- Sekretariat der 6sterreichischen Katholischen 

Bischofskonferenz 
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